
Stadtrat

Stellungnahme

Postulat "Von städtischem Geld unbeeinflusste und unabhängige Medien – Einstellen der
Finanzierung von Medien durch die Stadt Kreuzlingen"

Am 13. Juni 2024 reichte Gemeinderat Georg Schulthess, Aufrecht Schweiz, das Postulat "Von
städtischem Geld unbeeinflusste und unabhängige Medien – Einstellen der Finanzierung von
Medien durch die Stadt Kreuzlingen" ein (Beilage 1). Dieses wurde an der Gemeinderatssitzung
am 4. Juli 2024 begründet (Beilage 2).

Der Stadtrat nimmt zum Postulat wie folgt Stellung:

Der Stadtrat steht für eine aktive, offene, kooperative und partizipative Kommunikationspoli-
tik. Dazu gehört unter anderem auch die wöchentliche Veröffentlichung der Amtlichen Publi-
kationen in den "Kreuzlinger Nachrichten".

Amtliches Publikationsorgan
Seit 2022 gewährleisten die "Kreuzlinger Nachrichten" als Amtliches Publikationsorgan der
Stadt Kreuzlingen sowie den Gemeinden Tägerwilen, Lengwil und Kemmental die lückenlose
Versorgung mit den Amtlichen Publikationen. Zudem deckt das Publikationsorgan die Bedürf-
nisse der Bürgerinnen und Bürger sowie der Institutionen (Schulen, Kirchen, Vereine, Ge-
werbe) ab, und trägt dem Wunsch der Leserschaft nach einem redaktionellen Umfeld Rech-
nung.

Leistungsvereinbarung
Die Zusammenarbeit basiert auf einer Leistungsvereinbarung zwischen der Stadt Kreuzlingen
und der Swiss Regiomedia AG (Beilage 3). Im Frühjahr 2024 wurde der Vertrag um weitere
zwei Jahre bis Ende 2026 verlängert (Beilage 4). Die Leistungen werden über einen Pauschal-
betrag abgegolten. Über die Publikation der amtlichen Inhalte (Stadtseiten) hinaus sind in der
Leistungsvereinbarung redaktionelle Leistungen definiert, unter anderem auch die Teilnahme
an städtischen Medienkonferenzen sowie an Gemeinderatssitzungen. Weil die Parlamentssit-
zungen jeweils donnerstags stattfinden (Erscheinungsdatum "Kreuzlinger Nachrichten") und
aufgrund von Personalengpässen, hat die Redaktion auf eine Teilnahme/Berichterstattung öf-
ters verzichtet. Nach Rücksprache mit der Verlagsleitung will sie künftig wieder regelmässig an
den Parlamentssitzungen teilnehmen.

Inhalte Stadtseiten
Die Amtlichen Publikationen in den "Kreuzlinger Nachrichten" betreffen neben den Baugesu-
chen, Planauflagen, Einbürgerungen etc. auch die Publikation der Medienmitteilungen.

Sperrfrist für alle Medien
Veröffentlichung erst nach der Medienkon-
ferenz zur Gemeinderatssitzung



Seite 2

Entsprechend sind die Seiten mit dem Logo der Stadt gekennzeichnet. In der Regel sind es
wöchentlich eine bis zwei Seiten. Diese Praxis wird auch auf Wunsch der Bevölkerung fortge-
führt, die sich nach der Einstellung der "Kreuzlinger Zeitung" eine wöchentliche Publikation
mit einem umfassenden Mantel wünschte, der das Leben in der Stadt und Region abbildet wie
beispielsweise in den Bereichen Wirtschaft, Politik, Sport, Kultur und Gesellschaft.

Der Meinungs- und Pressefreiheit verpflichtet
Der Stadtrat und die Verwaltung arbeiten im Auftrag und zum Wohl der Bevölkerung. Mit einer
offenen, kooperativen und partizipativen Kommunikation stellen sie den Dialog mit der Bevöl-
kerung, Behörden und Interessengruppen sicher. Die Möglichkeit zur fundierten Meinungsbil-
dung bildet die Grundlage für Entscheidungen, die massgeblich zur künftigen Gestaltung der
Stadt Kreuzlingen beitragen. Selbstredend steht der Stadtrat für die Meinungs- und Pressefrei-
heit ein. Des Weiteren ist sich der Stadtrat der Bedeutung der Medien im demokratischen
Staatswesen bewusst und respektiert sie entsprechend.

Aktive Informationspolitik
Aus den oben genannten Gründen betreibt der Stadtrat eine aktive Informationspolitik. Im
Jahr 2023 hat die Stadt Kreuzlingen rund 200 Medienmitteilungen (Vorjahr 230) versandt und
an 22 (20) Medienkonferenzen informiert. Darüber hinaus erhält die Stadt individuelle Medi-
enanfragen, die jeweils von den Stadträten persönlich oder in deren Auftrag von ihren Abtei-
lungs- oder Projektleitern beantwortet werden. Eine Einflussnahme oder Behinderung für eine
unabhängige Berichterstattung, Kommentare oder Leitartikel sind für den Stadtrat tabu und
würde der Meinungs- und Pressefreiheit zuwiderlaufen.

Gleichbehandlung der Medien
Der Stadtrat pflegt mit den Medien einen offenen Austausch, die Zusammenarbeit ist fakten-
basiert. Der Stadtrat nimmt keinerlei Einfluss auf die Redaktion der "Kreuzlinger Nachrichten"
oder sonstige Medien.

Publikation im Amtsblatt des Kantons Thurgau
Im Auftrag des Postulanten prüfte der Stadtrat, ob die kommunalen Publikationen im Amts-
blatt des Kantons Thurgau veröffentlicht werden können. Gemäss Auskunft des Rechtsdienstes
des Kantons Thurgau werden keine kommunalen Publikationen ins Amtsblatt des Kantons
Thurgau aufgenommen, zumal sie den Umfang der Publikation sprengen würden. Ausnahmen
bilden Erlasse, die das kantonale Planungs- und Baugesetz tangieren, wie beispielsweise Ge-
staltungspläne.

Fazit
Der Stadtrat sieht aktuell keine Veranlassung, die Amtlichen Publikationen inklusive Medien-
mitteilungen ausschliesslich online zu publizieren, weil damit ein Teil der Bevölkerung ausge-
schlossen würde. Daher hält der Stadtrat an der Strategie "sowohl digital als auch print" fest.
Des Weiteren ist es nicht möglich, die Inhalte im Amtsblatt des Kantons Thurgau zu publizieren,
ausgenommen sind Erlasse, die kantonale Gesetze tangieren. Der Stadtrat schliesst nicht aus,
die Amtlichen Publikationen in einigen Jahren ausschliesslich digital anzubieten. Für die Publi-
kationen der "Amtlichen" inklusive Medienmitteilungen in den "Kreuzlinger Nachrichten" ent-
richtet die Stadt Kreuzlingen gemäss Leistungsvereinbarung einen Pauschalbeitrag. Mit diesem
Beitrag wird der Platz (ein bis zwei Seiten pro Woche), die Umsetzung (Layout, Druck,
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Distribution) abgegolten. Der Stadtrat nimmt keinen Einfluss auf redaktionelle Beiträge (Be-
richt, Kommentar, Leitartikel) noch unterstützt er sie finanziell. Dies würde nicht nur der Mei-
nungs- und Pressefreiheit, sondern auch der Haltung, Ethik und Moral des Stadtrats wider-
sprechen.

Antrag

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat empfiehlt dem Gemeinderat, das Postulat abzulehnen.

Kreuzlingen, 22. Oktober 2024

Stadtrat Kreuzlingen

Thomas Niederberger, Stadtpräsident

Michael Stahl, Stadtschreiber

Beilagen
1. Postulat
2. Begründung vom 4. Juli 2024
3. Leistungsvereinbarung vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2024
4. Leistungsvereinbarung vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2026

Mitteilung an
– Mitglieder des Gemeinderats
– Medien









Gemeinderat

Auszug Wortprotokoll 10. Sitzung des Gemeinderats Kreuzlingen der Amtsperiode 2023/2027
22. Legislaturperiode

Donnerstag, 4. Juli 2024, 19.00 Uhr
im Rathaussaal

Traktandum

13. Postulat von städtischem Geld unbeeinflusste und unabhängige Medien – Einstellen der Fi-
nanzierung von Medien durch die Stadt Kreuzlingen / Begründung

GR Schulthess: In diesem Postulat geht es darum, dass die Medien in der Gesellschaft bezüglich einer
politischen Einflussnahme und bezüglich Einflussnahme auf die Leute eine relativ zentrale Rolle ein-
nehmen. Informationen sollten im Optimalfall transparent und für alle verfügbar sein, und Informatio-
nen sind der erste Schritt für Veränderungen, um etwas erfassen und anpacken zu können. Deshalb ist
es nicht nur für autoritäre Regierungen und lokale Akteure gut, wenn die Medien nach der eigenen
Wunschrichtung agieren, sondern auch fehlt es an der öffentlichen Kontrolle, wenn die Medien nicht
möglichst aus der Sachlage und frei von Einflussnahmen berichten können. Kurz gesagt, die Pressefrei-
heit und die Meinungsvielfalt sind die Basis einer demokratischen Gesellschaft. Das steht auch so in
der Bundesverfassung. Wir haben im Thurgau die Problematik, dass die Medienvielfalt stark zurückge-
gangen ist. Wir haben insbesondere an lokalen Medien nicht mehr allzu viel Meinungsvielfalt. Wenn
noch hinzukommt, dass ein lokales Printmedium von der Stadt mit dem Deckmantel "amtliches Publi-
kationsorgan" grössere Finanzzuschüsse erhält, ist zu befürchten, dass dieses Medium nicht mehr sehr
unabhängig berichten kann und in einer gewissen Meinungsabhängigkeit steckt, was vor diversen Rats-
sitzungen auch schon passiert ist. Diese Befürchtung hat sich bewahrheitet. Schaut man ins lokale Pub-
likationsorgan, findet man dort in den letzten 36 Monaten keinen kritischen Artikel bezüglich städti-
scher Politik. Keinen. Auch nicht gegenüber uns als Gemeinderat. Keinen. Sondern es wird blind die
Medienmitteilung der Stadt abgedruckt. Und es ist noch schlimmer. Sie wird nicht nur blind abgedruckt,
sondern es wird sogar nur ein Teil der Traktandenliste abgedruckt. Überzeugt euch selbst. Die Men-
schen da draussen wären zwar in der Verantwortung, sich selbst zu informieren, und sie haben unter-
dessen auch gemerkt, dass man in gewissen Publikationsorganen einfach nur noch die Meinung der
SDA lesen kann. In der Thurgauer Zeitung lest ihr nur noch, was die SDA Keystone verbreitet, und wer
die mit Informationen füttert, wisst ihr auch. Wenn ihr euch informieren wollt, wäre dies also der fal-
sche Ort. Aber es gibt auch noch andere Zeitungen, und die sollten lokal über das städtische Geschehen
berichten können. Schlussendlich besteht dieses Postulat daraus, dass man diese Zeitung wieder frei-
lassen sollte und sie wieder so berichten können soll, dass sie nicht von städtischem Geld abhängig ist.
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